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20. November 2020: Internationaler Tag
der Kinderrechte (UN-
Kinderrechtskonvention)

20. November:

Internationaler Tag der Kinderrechte

Kinder haben Rechte!

1989 hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention
verabschiedet. Mittlerweile wurde dieses Dokument von fast allen Staaten der Erde
unterzeichnet. Auch der Weltkindertag, der in Deutschland immer am 20. September gefeiert
wird, soll auf die besonderen Rechte der Kinder hinweisen.

Eigentlich sollten Kinderrechte selbstverständlich sein. Trotzdem werden sie jeden Tag weltweit
gebrochen und missachtet: Südlich der Sahara stirbt in Afrika jedes 4. Kind vor seinem fünften
Geburtstag. In vielen Ländern der Welt werden Mädchen schlechter behandelt als Jungen.
Längst nicht alle Kinder dürfen zur Schule gehen. Ihnen wird damit nicht nur Bildung, sondern
auch die Chance auf eine bessere Zukunft genommen. Es wird geschätzt, dass 200 Millionen
Kinder weltweit arbeiten müssen. Auch die meisten Fußbälle, mit denen deutsche Kinder
kicken, wurden von Kinderhänden zusammengenäht. Kinder werden als Kindersoldaten
missbraucht, werden durch Kriege zu Waisenkindern und leiden besonders unter Flucht und
Vertreibung. Und auch hier in Deutschland lässt sich die Liste fortführen. Sexueller Missbrauch,
Vernachlässigung oder Misshandlung durch die Eltern sind dabei nur die spektakulären Fälle.

Das sind die wichtigsten Kinderrechte:

1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. Kinder haben
das Recht, so gesund wie möglich zu leben.

2. Kinder haben ein Recht auf Schutz und Fürsorge durch ihre Eltern. Wenn Eltern ihre
Kinder vernachlässigen oder misshandeln, muss der Staat dafür sorgen, dass die Kinder einen
neuen Lebensplatz bekommen.

3. Jedes Kind hat ein Recht auf eine Identität und auf Familie. Dazu gehört das Recht auf
einen Namen, eine Geburtsurkunde und Nationalität.

4. Kinder dürfen nicht willkürlich von ihrer Familie getrennt werden.

5. Kinder haben nicht nur ein Recht auf Bildung, sondern auch die Pflicht zum
Schulbesuch.
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6. Kinder haben das Recht auf Erholung und Spiel. Es muss also auch genügend Platz und
Raum dafür zur Verfügung stehen.

7. Kinder haben das Recht, sich zu informieren, eine eigene Meinung zu haben und an
Entscheidungen beteiligt zu werden, die sie betreffen. Das gilt im alltäglichen Leben wie
auch beispielsweise im Fall einer Scheidung. Hier müssen die Kinder angehört werden, bei wem
sie zukünftig leben wollen.

8. Jedes Kind hat das Recht auf einen bestimmten Lebensstandard. Sind Eltern dazu nicht
aus eigener Kraft in der Lage, muss der Staat den Eltern Unterstützung bieten.

9. Kinder dürfen nicht arbeiten oder ausgebeutet werden.

10. Kinder müssen vor körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt geschützt werden.
Erst 2000 wurde in Deutschland das „Recht auf eine gewaltfreie Erziehung“ festgeschrieben.
Bis dahin waren Schläge als „Erziehungsmaßnahme“ nicht verboten.

11. Behinderte Kinder haben ein besonderes Recht auf Fürsorge und auf ein aktives und
möglichst selbstständiges Leben.

12. Kinder brauchen besonderen Schutz im Krieg und auf der Flucht.

Quelle: https://www.menschenrechte.jugendnetz.de/menschenrechte/kinderrechte/

Kinder haben viele Rechte. Das Recht auf eine Familie, die liebt und beschützt; auf
Schulbildung, die auf das spätere Leben vorbereitet; auf Gesundheit, Freizeit und Privatsphäre.

Alle Mädchen und Jungen auf der Welt haben diese Rechte. Sie sind in der UN-
Kinderrechtskonvention (auch "Übereinkommen über die Rechte des Kindes") verankert.

UN-Kinderrechtskonvention: Schutz & Fürsorge für alle Kinder

Die Vereinten Nationen stellen Kinder und Jugendliche mit diesem Übereinkommen unter
besondere Fürsorge und besonderen Schutz. Die Konvention wurde am 20. November 1989
verabschiedet. An diesem Datum wird jedes Jahr der Internationale Tag der Kinderrechte
begangen.

191 Staaten verpflichteten sich damals, die Grundsätze zu achten. Abgesehen von den USA sind
bis heute alle UN-Mitgliedsstaaten der Konvention beigetreten. Keine andere UN-Konvention
wird von so vielen Staaten unterstützt.

Kinderrechte: Beispiele aus der UN-Konvention

In den 54 Artikeln sind viele Grundrechte für Kinder verankert. Sie gelten für alle Menschen,
die noch nicht 18 Jahre alt sind oder bis sie nach Gesetz ihres Heimatlandes das
Erwachsenenalter erreichen.

https://www.menschenrechte.jugendnetz.de/menschenrechte/kinderrechte/
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Kinder & Jugendliche haben ein Recht auf...

Leben, Entwicklung und Gesundheit●

Bildung und Chancengleichheit●

Meinungsfreiheit●

eine Familie und Fürsorge der Eltern●

Freizeit, Spiel und Erholung●

besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung●

Privatsphäre und Ehre●

Mädchen & Jungen stehen unter besonderem Schutz...

im Krieg und auf der Flucht●

bei bewaffneten Konflikten●

vor wirtschaftlicher und sozialer Ausbeutung sowie Entführung●

Außerdem legen der Kinderrechtskonvention vier Prinzipien zugrunde:

Alle Kinder sind gleich: Kein Kind darf aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,1.
Religion, sozialer Herkunft, einer Behinderung oder etwa der politischen Gesinnung der
Eltern diskriminiert werden
Alle Kinder sollen sich zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Menschen2.
entwickeln können
Gerichte, Gesetzgeber und Verwaltungen haben die Pflicht, das Kindeswohl und die3.
Interessen von Kindern zu berücksichtigen
Kinder und Jugendliche dürfen ihre Anliegen und Beschwerden äußern. Der Staat soll sie – je4.
nach Alter und Reife des Kindes – berücksichtigen

Not, Gewalt und Diskriminierung sind für viele Kinder
Realität

Ein UN-Ausschuss überwacht, ob Staaten die Rechte der Kinder wahren. Doch für viele
Mädchen und Jungen bestehen die Kinderrechte nur auf dem Papier. Sie wachsen in
Kriegsregionen auf und können deshalb über Jahre keine Schule besuchen; sie leben mit ihrer
Familie in Armut oder leiden unter Hunger, Durst und Krankheiten.

Das Leben vieler Kinder und Jugendlichen ist zudem geprägt von Diskriminierung,
Kinderarbeit und Kinderhandel, Zwangsprostitution, Gewalt und Krieg – in vielen Fällen als
Kindersoldat. Die Liste der Missachtungen ist sehr lang.

Quelle: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/kinder-in-not/kinder--
aben-rechte/

Die Geschichte der Kinderrechte

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/bildung/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/fluechtlinge/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/armut/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/mediathek/infografiken/infografik-kindersoldaten-weltweit/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/kinder-in-not/kinder-haben-rechte/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/kinder-in-not/kinder-haben-rechte/
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Das Bild des Kindes im Mittelalter

Es war ein langer Weg: von den Anfängen der Kinderrechtsbewegung im 18. Jahrhundert bis
zur Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention im Jahre 1989. Vor 400 Jahren waren
Kinder wie kleine Erwachsene. Sie kleideten sich wie die Erwachsenen und sie verhielten sich
auch so. Schulen gab es nicht und alles was nötig war, lernten sie von den Älteren. Kinder
hielten sich dort auf, wo auch die Erwachsenen waren – bei der Arbeit, auf den Märkten, in
Lokalen und Herbergen. In vielen Familien wurden selbst Kinder schon von klein auf zum
Betteln angehalten.

Erst mit der Aufklärung änderte sich auch das Bild der Kindheit. Die Französische Revolution
brachte die Erklärung über die Menschenrechte hervor. Und dies trug zu einer vertieften
Auseinandersetzung mit der Situation von Kindern bei, auch wenn darin noch nicht explizit auf
Kinder eingegangen wurde. In der Folge gab es einige Verbesserungen, insbesondere führte dies
zu einer Trennung von Erwachsenen- und Jugendstrafrecht und auch zu arbeitsrechtlichen
Konsequenzen. So wurde zum Beispiel in Großbritannien die Fabrikarbeit für Kinder unter neun
Jahren verboten.

Kinder haben bestimmte Rechte

Mit der fortschreitenden Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der Einführung
der Schulpflicht veränderte sich auch die Diskussion um den Gehorsam und die Pflichten der
Kinder. Es begann sich die Auffassung durchzusetzen, dass Kinder auch bestimmte Rechte
haben. Im Jahre 1900 rief die schwedische Reformpädagogin Ellen Key das Jahrhundert des
Kindes aus. In der Folge setzten sich auch andere Pädagoginnen und Pädagogen wie Janusz
Korczak, Alexander Neill und Eglantyne Jebb für die Kinderrechte ein. Das internationale
Interesse an Fragen der Rechte von Kindern wurde immer größer und das führte dazu, dass
schon früh völkerrechtliche Verträge zum Schutz und zur Wahrung der Rechte von Kindern
zustande kamen. Dazu gehörten das Haager Abkommen zur Regelung der Vormundschaft über
Minderjährige vom 12. Juni 1902 und das Internationale Übereinkommen zur Bekämpfung des
Mädchenhandels vom 04. Mai 1910.

Die erste Satzung für Kinder entwarf Eglantyne Jebb: die Children’s Charta, die sie dem 1920
gegründeten Völkerbund in Genf – die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen – mit den
Worten zukommen ließ: „Ich bin davon überzeugt, dass wir auf bestimmte Rechte der Kinder
Anspruch erheben und für die allumfassende Anerkennung dieser Rechte arbeiten sollten.“ Am
24. September 1924 wurde die Charta von der Generalversammlung des Völkerbundes
verabschiedet und als Genfer Erklärung bekannt. Die Erklärung enthielt grundlegende Rechte
der Kinder in Bezug auf ihr Wohlergehen und sollte dazu beitragen, den Schutz bzw. die
Versorgung der Kinder in der Zwischenkriegszeit zu sichern. Allerdings besaß sie keinerlei
rechtliche Verbindlichkeit und mit der Auflösung des Völkerbundes 1946 verlor sie ihre
Grundlage.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen weitere Abkommen hinzu, wie zum Beispiel das UN-
Übereinkommen für die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland vom 20. Juni
1956 oder das Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das
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anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen vom 05. Oktober 1961.

Als besonders schutzbedürftige Gruppe von Menschen wurden Kinder zunehmend
wahrgenommen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte weist im Artikel 25 Absatz 2
darauf hin: Mutter und Kind haben Anspruch auf besondere Hilfe und Unterstützung. Alle
Kinder, eheliche und uneheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.

Die Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen berücksichtigen ebenfalls die besondere Lage
der Kinder. Im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember
1966 wird in Artikel 24 Absatz 1 jedem Kind ohne Diskriminierung das Recht auf diejenigen
Schutzmaßnahmen durch seine Familie, die Gesellschaft und den Staat ein, die seine
Rechtsstellung als Minderjähriger erfordert.

Die Gründung der Vereinten Nationen bringt Veränderungen

Der Völkerbund hatte sich als nicht tragfähig erwiesen und so wurde 1945 die Charta der
Vereinten Nationen verabschiedet, basierend auf der Atlantik-Charta, die von Franklin D.
Roosevelt und Winston Churchill initiiert worden war. Nebenorgane und Sonderorganisationen
der UNO sollten helfen, die weltweiten Aufgaben zu meistern. Dazu gehörte die 1945
gegründete UNESCO, die unter anderem für die Sicherung eines Grundrechtes auf Bildung
eintrat.

Ein Jahr später, 1946 folgte dann UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das
ursprünglich zur Unterstützung der vom Zweiten Weltkrieg betroffenen Kinder gegründet
wurde und seit 1953 fester Bestandteil der UNO ist. In der UN-Generalversammlung von 1948
wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet, die unter anderem im
Artikel 25 Absatz 2 das Recht der Familie auf Unterstützung und in Artikel 26 das Recht auf
Bildung zusicherte.

Mit der Gründung der UNO wurde gleichzeitig die Genfer Erklärung von 1924, die
grundlegende Rechte der Kinder in Bezug auf ihr Wohlergehen enthielt, aufgehoben. Erst 1959
verabschiedete die UN-Generalversammlung zwar einstimmig eine Erklärung der Rechte des
Kindes, jedoch blieb sie ohne rechtliche Bindung.

Neue Wege auch in Deutschland

Die politisch bewegten 1970er Jahre brachten in Deutschland die Kinderladenbewegung hervor,
es kam eine Diskussion um antiautoritäre Erziehung in Gang und damit gelangten auch die
Kinderrechte erneut auf die Tagesordnung. Erst mit dem Jahr 1983 (!) war in der
Bundesrepublik Deutschland die körperliche Züchtigung flächendeckend verboten, in der DDR
war sie bereits seit 1949 nicht mehr erlaubt.

Zum 20. Jahrestag der Erklärung der Rechte des Kindes erklärten die Vereinten Nationen 1979
zum Jahr des Kindes. Bereits 1978 hatte die polnische Regierung den Vorschlag unterbreitet,
die Erklärung von 1959 in einen völkerrechtswirksamen Vertrag umzuwandeln. Man
beauftragte die UN-Menschenrechtskommission mit der Bildung einer Arbeitsgruppe, um einen
Entwurf eines Übereinkommens vorzulegen, der im März 1989 einstimmig angenommen
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wurde. Schließlich verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20.
November 1989, dem 30. Jahrestag der Erklärung der Rechte des Kindes, die
Kinderrechtskonvention ebenfalls einstimmig (Resolution 44/25). Am 02. September 1990 trat
sie in Kraft, dreißig Tage nach der 20. Ratifizierung durch ein Mitgliedsland. Sie ist das
wichtigste internationale Menschenrechtsinstrumentarium für Kinder!

Die meist gezeichnete Konvention der Welt

Seitdem ist der 20. November der Internationale Tag der Kinderrechte. Die UN-
Kinderrechtskonvention ist in der Zwischenzeit von 195 Staaten ratifiziert worden – auch von
der Bundesrepublik Deutschland. Von den UN-Mitgliedsstaaten fehlen nur die USA. Allerdings
hat die Bundesregierung dies anfänglich nur unter dem Vorbehalt des Fortbestehens
vorhandener Einschränkungen der Kinderrechte durch das Familien- und Ausländerrecht getan.
Sie bezog den Vorbehalt insbesondere auf die Artikel 9 (Trennung von den Eltern; persönlicher
Umgang), 10 (Familienzusammenführung; grenzüberschreitender Kontakt), 18 (Verantwortung
des Kindeswohls) und 22 (Flüchtlingskinder). Konkret hieß das unter anderem, dass das
weitgehende Verbot staatlicher Eingriffe in die elterliche Erziehung bestehen und Kindern von
Asylbewerbern das Recht auf Bildung versagt blieb.

Erst am 15. Juni 2010 wurde eine Rücknahmeerklärung bei den Vereinten Nationen hinterlegt
und damit dieser Vorbehalt durch die Bundesregierung zurückgenommen.

Quelle:https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/geschichte-der-kinderrechte/

Drei Jahrzehnte UN-Kinderrechtskonvention

Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen das
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-KRK). Schneller als bei jedem anderen
Menschenrechtsvertrag der Vereinten Nationen wurde die Konvention von ausreichend
Unterzeichnerstaaten ratifiziert, um in Kraft zu treten.[1] Heute haben sie bis auf die USA alle
Staaten der Welt ratifiziert, sodass von einem wirklich "universellen Vertragswerk"[2]
gesprochen werden kann.

Der UN-KRK waren bereits andere Erklärungen über die Rechte von Kindern vorausgegangen:
die Genfer Erklärung von 1924, die vom Völkerbund verabschiedet worden war, und die
Erklärung der Rechte des Kindes der Vereinten Nationen von 1959. Die Konvention von 1989
unterschied sich jedoch signifikant von ihren Vorläufern, da sie die Rechtssubjektivität von
Kindern völkerrechtlich verankerte und so einen Paradigmenwechsel für die Rechte von
Kindern einläutete.

Die grundlegend geänderte Sichtweise auf Kinder als Träger_innen von Rechten von Anfang an
spiegelt sich in den als "Allgemeine Prinzipien" benannten Artikeln der Konvention wider.
Hierzu gehören das Recht auf Nicht-Diskriminierung (Artikel 2), die vorrangige
Berücksichtigung des Kindeswohls (Artikel 3 Absatz 1), das Recht auf Leben und Entwicklung
des Kindes (Artikel 6) und das Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung des Kindes
(Artikel 12). Geltung haben diese sowie die weiteren in insgesamt 54 Artikeln formulierten

https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/geschichte-der-kinderrechte/
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode1-1
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode2-2
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Kinderrechte gemäß Vorgaben aus Artikel 1 UN-KRK für alle Menschen, "die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sofern die Volljährigkeit nach dem auf das Kind
anzuwendende Recht nicht früher eintritt".[3]

Ein neuer Blick auf Kinder und Kindheit

Obwohl die universellen Menschenrechte aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
von 1948 zweifellos auch für Kinder gelten, bestand 1989 weltweit Einigkeit darüber, dass es
eine Kinderrechtskonvention brauchte. Es gab bereits eine Reihe von Menschenrechtsverträgen,
die spezifische Gruppen von Menschen benannten, denen der Zugang zu ihren
Menschenrechten in einer besonderen Weise erschwert ist.[4] Kinder – so die einhellige
Erfahrung – sind auch eine solche Gruppe. [5] Folglich wurden ihre Rechte in der UN-KRK
präzisiert.

Ähnliche Bedarfe hatten schon Anfang des 20. Jahrhunderts einige Reformpädagog_innen
benannt, zu denen in Verbindung mit der Entstehungsgeschichte der UN-KRK allen voran die
schwedische Pädagogin Ellen Key und der polnische Kinderarzt und Pädagoge Janusz Korczak
zu zählen sind. In seiner pädagogischen Schrift "Wie man ein Kind lieben soll" formulierte
Letzterer bereits 1919 ein "Grundgesetz" für Kinder, das lediglich drei Artikel umfasste: "1. Das
Recht des Kindes auf den heutigen Tag. 2. Das Recht des Kindes auf seinen Tod. 3. Das Recht
des Kindes, das zu sein, was es ist." [6] Das Kind sei "Experte seiner selbst, nur von ihm können
wir lernen, ihm gerecht zu werden"[7] – ein Grundsatz, der den 1989 mit der UN-KRK
eingeforderten Paradigmenwechsel auf den Punkt bringt. Der Slogan der autonomen
Behindertenbewegung, "Nichts über uns, ohne uns!",[8] könnte auch als Grundsatz für die UN-
KRK gelten: Nichts für oder über Kinder, ohne Kinder.

In den 1970er Jahren setzte eine Wiederentdeckung der Gedanken und Forderungen Korczaks
im internationalen pädagogischen Fachdiskurs in Form der zunächst in den USA entstandenen
Kinderrechtsbewegung (Children’s Liberation Movement) ein. Diese Bewegung sah sich jedoch
der Kritik gegenüber, die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen nicht zu
berücksichtigen und Kinder wie Erwachsene zu behandeln. [9] Es ist eine immer
wiederkehrende Debatte: Zweifellos muss Kindern aufgrund ihrer besonderen
Schutzbedürftigkeit qua ihres Kindseins eine Sonderstellung garantiert sein, aber wie weit darf
dieses "Anderssein" führen? Die UN-KRK legte fest: Die Rechtssubjektivität von Kindern ist
die Grenze.

Die Abkehr vom Konstrukt Kindheit als reinem Schutz- und Vorbereitungs(zeit)raum
verbunden mit dem Bild des "unfertigen" Kindes, das erst durch die kompetente, erwachsene,
"fertige" Erziehungsperson zu einem bestimmten Erziehungsziel hingeführt wird, etablierte sich
spätestens mit den Kindheitswissenschaften in den 1990er und 2000er Jahren im pädagogischen
Fachdiskurs.[10] Kinder wurden fortan als eigenständige gesellschaftliche Akteur_innen
verstanden, und es wurde vermehrt qualitativ und partizipativ zu Kindern und deren Lebenswelt
geforscht. Hinzu kam eine selbstkritische Auseinandersetzung in der Pädagogik mit der
Adultismus-Theorie[11] und den neueren Grundkonzepten zu Intersektionalität und
Mehrfachdiskriminierung.[12]

https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode3-3
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode4-4
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode5-5
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode6-6
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode7-7
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode8-8
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode9-9
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode10-10
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode11-11
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode12-12
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Grundprinzip: Vorrang Kindeswohl

Ankerpunkt des emanzipatorischen Ansatzes der UN-KRK von 1989 sind die Vorgaben aus
Artikel 3 mit seinem Gebot der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls: "Bei allen
Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der
vorrangig zu berücksichtigen ist."

In der amtlichen deutschen Übersetzung wird hier der Begriff "Kindeswohl" für "best interests
of the child" in der originalen und damit der verbindlichen englischen Sprachfassung gewählt.
Dadurch entsteht eine gewisse Schieflage hinsichtlich der Auslegung dieser Norm in
Deutschland, die so mit einem Ausdruck in Verbindung gebracht wird, der in der deutschen
Rechtsordnung ein zentraler Rechtsbegriff des Kinderschutzes ist, hier meist in Zusammenhang
mit einer Kindeswohlgefährdnung, die durch staatliche Maßnahmen abgewandt werden soll.[13]

Die Vorgaben von Artikel 3 UN-KRK hingegen sind nicht als "Schwellenwert" zu verstehen,
der nicht unterschritten werden darf, da sonst eine Gefährdung vorliegt, sondern darüber hinaus
als zu erlangender positiver Zustand im Sinne der Wahrnehmung der Ansichten und Belange
von Kindern bei allen staatlichen Maßnahmen. Sie sind getragen von dem Gedanken, dass
Kinder "Subjekte mit eigenen Meinungen und Handlungszielen"[14] sind – und von Beginn an
auch Träger_innen von Menschenrechten, die als solche "ständig zur eigenen Rechtsausübung
ermächtigt werden sollen".[15] Dies findet seinen Ausdruck darin, dass der UN-Ausschuss für
die Rechte des Kindes in seinem Kommentar zur Auslegung von Artikel 3 Absatz 1
ausdrücklich betont, dass das Kindeswohl nur dann sachgemäß bestimmt werden kann, wenn
das Kind als Person mit eigenen Positionen anerkannt und in Entscheidungen einbezogen
wird.[16] Für die Vertragsstaaten gilt daher, dass für staatliche Maßnahmen, bei denen das
Kindeswohl ermittelt werden soll, "eine aktive Einbindung des Willens und der Wünsche des
Kindes zwingend erforderlich" ist.[17] Diese Einbindung gilt es gemäß den Vorgaben aus
Artikel 12 UN-KRK als Recht des Kindes auf Gehör und Berücksichtigung seiner Meinung in
"allen das Kind berührenden Angelegenheiten" zur Anwendung zu bringen. Vonseiten des
Staates sind dazu alle erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, "die es dem Kind
ermöglichen, seine Interessen und Meinungen bestmöglich vorzubringen".[18]

Diese Anforderung der UN-KRK führt immer noch zu großen Kontroversen. Kritiker_innen
stellen sich endlose Verfahren der Beteiligung und Anhörung von Kindern und Gruppen von
Kindern vor, die staatliche Maßnahmen beziehungsweise Entscheidungen unmöglich erscheinen
lassen. Doch dies muss nicht der Fall sein.[19] Es geht nicht darum, dem Willen eines Kindes
als Abwägungsmaßstab Vorrang vor allen anderen abzuwägenden Dingen zu geben. In der UN-
KRK wird gefordert, dass politische Entscheidungsträger_innen bei ihren Abwägungen den
Willen und/oder die Wünsche der betroffenen Kinder berücksichtigen und dies auch
dokumentieren und festhalten. Ein solcher Prozess macht staatliche Maßnahmen nachprüfbar
und damit auch anfechtbar.
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Erfolgsgeschichte UN-Kinderrechtskonvention?

Mit Blick auf die Lage der Kinderrechte weltweit stellt sich die Frage, ob hinsichtlich der
Schutz- und Fürsorgerechte von Kindern nicht zunächst dringendere Probleme zu lösen sind als
die Verwirklichung der Beteiligungsrechte von Kindern.

In der Tat zog UNICEF International in seinem Bericht anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der
UN-KRK eine gemischte Bilanz der vergangenen drei Jahrzehnte.[20] Zwar seien Erfolge zu
verzeichnen wie die Senkung der Kindersterblichkeit um 60 Prozent weltweit. Gleichzeitig
müsse man feststellen, dass in manchen Regionen wie beispielsweise West- und Zentralafrika,
Ost- und Südafrika sowie Südasien Kinder aus ärmeren Haushalten drei Mal gefährdeter sind,
vor Vollendung ihres fünften Lebensjahres zu sterben als Kinder aus wohlhabenderen
Haushalten. Historische Fortschritte seien bei der Grundschulbildung festzustellen, wo die Zahl
der Mädchen und Jungen, die keine Grundschule besuchen können, weltweit auf unter 10
Prozent gesunken ist. Zugleich zeige der genaue Blick, dass die Zahlen seit 2007 stagnieren und
in einigen Ländern viele Kinder die Schule ohne wirkliche Lernerfolge verlassen. Betont
werden auch Erfolge bei der Stärkung der Kinderrechte durch nationale Gesetzgebung. So sei
die Zahl jener Staaten, die ein Gewaltverbot gegen Kinder gesetzlich festgeschrieben haben,
von 3 auf 58 gestiegen. Dennoch gehören Gewalterfahrungen für viele Kinder zum Alltag.
Anlass zu großer Sorge sei auch die Verdreifachung der registrierten schweren
Kinderrechtsverletzungen in Kriegs- und Krisengebieten. Die UNO-Flüchtlingshilfe sprach
angesichts von 70 Millionen Menschen auf der Flucht, von denen jede_r zweite noch Kind im
Sinne der UN-Kinderrechtskonvention sei, von "traurigen Rekordzahlen" und, auch mit Blick
auf die hohe Zahl von Kindern, die "in Textilfabriken, in Minen, als Prostituierte und
sogenannte Dienstmädchen in Privathaushalten ausgebeutet werden", von einem "Versagen der
Weltgemeinschaft".[21]

Global gesehen scheint sich bei der Verwirklichung der Kinderrechte trotz großer Fortschritte
seit Verabschiedung der UN-KRK eine gewisse Stagnation bemerkbar zu machen, und
zweifellos gibt es extreme Unterschiede mit Blick auf die Verwirklichungschancen zwischen
ärmeren Ländern beziehungsweise Krisengebieten und wohlhabenderen Ländern. Hinzu
kommt, dass die Auswirkungen staatlichen Handelns auf Kinderrechte nicht immer sofort
sichtbar sind, wenn beispielsweise eine Anpassung der Sozialpolitik zu einer Verschärfung von
Kinderarmut führt. Kinder, deren Rechte hier verletzt werden, bleiben in diesen Debatten häufig
zunächst unerwähnt.[22] Gleichzeitig initiieren die Regierungen Partizipationsprojekte und
bekräftigen ihr Engagement für eine Umsetzung der UN-KRK, wie es anlässlich des 30-jährigen
Jubiläums 47 Staaten mit einem neuen "Versprechen" vor den Vereinten Nationen im
November 2019 getan haben.[23]

Inwieweit die Vertragsstaaten ihren Verpflichtungen im Rahmen der UN-KRK nachkommen,
überwacht gemäß Artikel 44 UN-KRK der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes. Dieses
Gremium ausgewählter unabhängiger Expert_innen prüft in regelmäßigen Abständen mittels
eines Berichtsverfahrens den Stand der Umsetzung der Konvention in den Vertragsstaaten.[24]
Neben dem Staatenbericht, den die Regierung des jeweiligen Landes vorlegen muss, werden
auch Ergänzende Berichte von bei den Vereinten Nationen akkreditierten Netzwerken von
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Kinderrechtsorganisationen, den nationalen Menschenrechtsinstitutionen sowie den UN-
Organisationen UNICEF und UNHCR eingereicht.[25] Nach Prüfung der Berichte
veröffentlicht der Ausschuss sogenannte Abschließende Bemerkungen mit Empfehlungen für
eine verbesserte Umsetzung der UN-KRK an den jeweiligen Vertragsstaat.

Umsetzung der UN-KRK in Deutschland

In Deutschland trat die UN-KRK am 5. April 1992 in Kraft und hat seitdem den Rang eines
einfachen Bundesgesetzes.[26] In der Denkschrift anlässlich der Ratifizierung wurde
festgehalten: "Das Übereinkommen setzt Standards, die in der Bundesrepublik Deutschland
verwirklicht sind, und bietet keinerlei Anlaß, grundlegende Änderungen oder Reformen des
innerstaatlichen Rechts zu betreiben."[27]

Dennoch wurden bei der Ratifizierung Vorbehalte erklärt,[28] beispielsweise hinsichtlich der
von der UN-KRK geforderten rechtlichen Gleichbehandlung ehelicher und nichtehelicher
Kinder. Diese erfolgte in Deutschland erst einige Jahre nach der Ratifizierung im Zuge des
Kindschaftsrechtsreformgesetzes 1998 und steht in einer Reihe mit der kurz vor der
Ratifizierung 1990/91 erfolgten Ablösung des kaiserzeitlichen Jugendwohlfahrtsgesetzes durch
ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) und dem Gesetz zur Ächtung der Gewalt
in der Erziehung aus dem Jahr 2000. Diese Entwicklungen standen sicherlich nicht in einem
unmittelbaren Zusammenhang mit der Ratifizierung der UN-KRK, haben aber deutlichen
"Rückenwind" durch diese erfahren.[29]

Unter den insgesamt fünf Vorbehalten fand sich auch eine Erklärung, mit der die
Bundesregierung sich die Möglichkeit offenhielt, Unterschiede zwischen in- und ausländischen
Kindern machen zu dürfen – ein Vorbehalt, der mit großen Kontroversen im Inland verbunden
war, aber auch immer wieder zu harscher Kritik durch die Vereinten Nationen führte. Denn er
lieferte lange die Legitimation dazu, minderjährige Jugendliche im Asylverfahren in
Deutschland bereits ab einem Alter von 16 Jahren als verfahrensfähig einzustufen und sie damit
wie Erwachsene zu behandeln, statt ihnen den deutschen 16-Jährigen gewährten Schutz
zugänglich zu machen.[30]

2010 nahm die Bundesregierung schließlich alle Vorbehalte zurück, und seitdem gilt die UN-
KRK uneingeschränkt in Deutschland.[31] Darüber hinaus hat Deutschland auch die drei
Fakultativprotokolle zur UN-KRK über die Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konflikten, über Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie sowie über ein
Individualbeschwerdeverfahren für Kinder ratifiziert. Dieser Erfolg gründet vor allem auf dem
konstruktiven Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Politik und dem unermüdlichen Einsatz
von Kinderrechtsorganisationen, die immer wieder auf Kinderrechtsverletzungen aufmerksam
gemacht haben und mit ihren Lösungsvorschlägen Verbündete in der Politik finden
konnten.[32]

Richtet man den Blick auf die Abschließenden Bemerkungen des UN-Ausschusses für die
Rechte des Kindes, so steht Deutschland mit seiner äußerst geringen Kindersterblichkeit,
Zugang zu sauberem Trinkwasser für eigentlich alle Kinder und seinem umfassenden Zugang
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zum Bildungssystem im weltweiten Vergleich durchaus gut da. Doch für die UN-KRK gilt, dass
sich die Vertragsstaaten in ihren Bemühungen immer an ihren Möglichkeiten messen lassen
müssen.[33]

Deutschland hat das Berichtsverfahren drei Mal durchlaufen, zuletzt mit einem
zusammengelegten Dritt-/Viertbericht 2014, und hat im April 2019 den neuen Bericht für den
nächsten Zyklus vorgelegt.[34] Die Abschließenden Bemerkungen der vorangegangenen
Verfahren zeigen, dass eine Vielzahl von Empfehlungen an Deutschland gerichtet wurde, einige
davon wiederholt und mit zunehmendem Nachdruck. Zu diesen besonders dringlichen
Empfehlungen gehörten:

die Kinderrechte mit Verfassungsrang auszustatten;●

eine Kinderrechtsinstitution (Kinderbeauftragte/Kinderombudsperson) mit●

Beschwerdemechanismus für Kinder auf nationaler Ebene zu schaffen;
eine unabhängige Monitoring-Stelle einzurichten, die die Umsetzung der UN-KRK in●

Deutschland kritisch begleitet;
ein umfassendes Datensystem zur "Messung" der Verwirklichung der Kinderrechte●

einzurichten;
den Schutz der Rechte asylsuchender Kinder und von Kindern mit Migrationshintergrund●

deutlich zu verbessern;
mittels einer nationalen Strategie den Schutz von Kindern vor allen Formen von Gewalt zu●

verbessern;
die Aufforderung zum Bürger_innen-Dialog, damit das viergliedrige Schulsystem mit dem●

Ziel einer inklusiven Bildung im Sinne der Aufgabe einer Sonderbeschulung von Kindern mit
Behinderung überwunden werden kann;
als Dringlichkeitsthema die Bemühungen zur Bekämpfung der Ursachen von Kinderarmut zu●

verstärken; sowie
die Ursachen für das im internationalen Vergleich außerordentlich auffällige Zusammenspiel●

der sozioökonomischen Herkunft von Kindern und der Chance auf einen guten
Bildungsabschluss zu identifizieren und zu beheben.[35]

Wie kommt es, dass fast drei Jahrzehnte nach Ratifizierung der UN-KRK in Deutschland selbst
solch grundlegende Maßnahmen wie die beiden erstgenannten nicht umgesetzt wurden?

Die Debatte um die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz ist mindestens so alt wie die
UN-KRK selbst. Eine erste entsprechende Forderung wurde vom "Aktionsbündnis
Kinderrechte" 1994 veröffentlicht.[36] Erstmalig fand das Vorhaben in der aktuellen Legislatur
Einzug in den Koalitionsvertrag mit der Verabredung der Regierungsparteien, ein
"ausdrückliches Kindergrundrecht" im Grundgesetz schaffen zu wollen.[37] Doch aktuell stockt
das Verfahren.

Für die Einrichtung einer oder eines Kinderbeauftragten der Bundesregierung zur
Koordinierung des Regierungshandelns mit Bezug auf Kinderrechte gab es immer wieder
einmal Vorschläge,[38] jedoch auch begründete Bedenken, ob dies im deutschen Föderalismus
tatsächlich den gewünschten Effekt hätte. Auch mit Blick auf Beschwerdemechanismen für
Kinder geht es nur zögerlich voran. So ringen selbst im bundesgesetzlich geregelten Bereich der

https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode33-33
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode34-34
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode35-35
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode36-36
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode37-37
https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention#footnode38-38


Wilhelm Neurohr

wilhelm-neurohr.de | Seite 12/13

Kinder- und Jugendhilfe unabhängige Beschwerdestellen (Ombudschaften) immer noch um eine
gesetzliche Grundlage und ihren Status als unabhängige Stellen.[39]

Infolge des Berichtsverfahrens 2014 wurde 2015 am Deutschen Institut für Menschenrechte, der
nationalen Menschenrechtsinstitution Deutschlands, die Monitoring-Stelle UN-
Kinderrechtskonvention eingerichtet, die die Umsetzung der UN-KRK in Deutschland kritisch
begleiten soll. Bis dahin hatte die Bundesrepublik diesbezüglich einen "weißen Fleck" auf der
Weltkarte dargestellt,[40] da viele Vertragsstaaten bereits Ende der 1990er Jahre Maßnahmen
für eine institutionalisierte unabhängige Überwachung ihrer Umsetzung der UN-KRK realisiert
hatten.

Um den Stand der Umsetzung der UN-KRK bewerten zu können, müssen unterschiedliche
Informationen ausgewertet werden: neben gesetzlichen Regelungen auch Statistiken sowie
quantitative und qualitative Forschung. Doch genau an diesen Informationen mangelt es
grundsätzlich – auch in Deutschland. Sie müssen mühselig durch Befragungen der
entsprechenden Ressorts der Bundesländer zusammengetragen werden[41] oder sind schlicht
nicht vorhanden – selbst in Bereichen, wo es zusätzlich zur UN-KRK Regelungen auf
bundesgesetzlicher Ebene gibt, beispielsweise vor Gericht, wo eine Anhörung von Kindern im
Falle von Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit zwingend ab 14 Jahren (und darunter ab 4 Jahren nur begründet nicht)
vorgegeben ist.[42] Ob diese tatsächlich auch stattfindet, wird vom Gesetzgeber aber nicht
systematisch erfasst. Man kann sie nur herleiten, wie es zuletzt das Deutsche Kinderhilfswerk in
seiner Pilotstudie "Kinderrechte-Index" getan hat, die zu dem Schluss kommt, dass die Quote
der tatsächlichen Anhörung von Kindern für alle Bundesländer im Durchschnitt bei unter 50
Prozent liegt[43] – ein sehr ernüchterndes Beispiel, wenn selbst im hochformalisierten Bereich
der Gerichtsbarkeit die Umsetzung der UN-KRK schwer nachzuvollziehen ist.

Auch bei der Forschung zur Partizipation von Kindern sind es die
Nichtregierungsorganisationen, die seit vielen Jahren als gutes Beispiel vorangehen.[44] Zuletzt
hat die von UNICEF Deutschland anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der UN-KRK
durchgeführte Befragung von über 12000 Kindern in Deutschland einen Einblick bieten können.
Das Votum der Kinder, insbesondere der Jugendlichen, ist sehr deutlich: Sie wollen mehr
Mitbestimmungsmöglichkeiten in ihrem direkten Lebensumfeld und auch bei politischen
Fragen. Die Schule als Ort für Mitbestimmungsmöglichkeiten schnitt schlecht ab. Und die
Kinder und Jugendlichen wünschten sich von Unternehmen mehr Umweltschutz und
familienfreundlichere Arbeitszeiten.[45]

Fazit

Auf dem Weltkindergipfel 2002 in New York haben die teilnehmenden 360 Kinder und
Jugendlichen aus den Vertragsstaaten eine Erklärung vor der Generalversammlung der
Vereinten Nationen vorgetragen, die mit dem Apell endete: "You call us the future, but we are
also the present."[46]

Treffender kann man das immer noch bestehende Dilemma nicht formulieren. Es sind die
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Erwachsenen, die aus ihrer Sicht bereits im Sinne der Kinder handeln und dabei bewusst oder
unbewusst die Kinder als eigenständige Träger_innen der Menschenrechte ignorieren. Der
Anspruch der UN-KRK geht eben weit darüber hinaus, die Kindersterblichkeit weltweit zu
reduzieren und Kinder vor äußerster Not zu bewahren. Kinder sollen nicht nur Zugang zu
grundlegender Bildung bekommen und Schutz vor Ausbeutung und Gewalt erhalten, sondern
auch Mitgestaltende bei der Umsetzung ihrer Rechte sein können.

Der Umgang mit den selbstorganisierten Schüler_innen, die sich in Deutschland im Kontext der
internationalen Bewegung Fridays for Future für Klima- und Umweltschutz und damit für ihre
Zukunft und ihre Menschenrechte einsetzen, ist ein erneuter Beleg dafür, dass auch in
Deutschland Kinder und Jugendliche immer noch nicht als mitgestaltende Träger_innen von
Rechten anerkannt sind. Ihr bereits im Grundgesetz verankertes Recht auf
Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung wurde in der medialen Aufbereitung meist
weniger debattiert als die Frage der Ordnungswidrigkeit durch "Schulschwänzen".[47]

Dabei ist es die Aufgabe eines Vertragsstaates zu gewährleisten, dass bei allem staatlichen
Handeln die Berücksichtigung der Meinung der Kinder garantiert ist, und diese unter
Umständen, wenn es unterschiedliche Belange abzuwägen gilt, sogar mit Vorrang zu behandeln.
Das ist schon seit rund drei Jahrzehnten geltendes Recht, das aber nicht ausreichend umgesetzt
wurde.

Quelle: https://www.bpb.de/apuz/309085/drei-jahrzehnte-un-kinderrechtskonvention
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